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SOZIALE ANGELEGENHEITEN haben einen ganz entschei-
denden Einfluss auf die Arbeitsbedingungen. Sehr viele Tätig-
keiten des Betriebsrats werden sich deshalb um § 87 BetrVG 
ranken.

Regelungen zwischen dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber 
werden in Form von Betriebsvereinbarungen getroffen und im 
Streitfall entscheidet gemäß § 87 Abs. 2 BetrVG die Einigungs-
stelle. Führt der Arbeitgeber eine die Arbeitnehmer belastende 
Maßnahme durch, ohne vorher den Betriebsrat beteiligt zu 
haben, dann ist die Maßnahme gegenüber den Arbeitnehmern 
unwirksam und muss nicht beachtet werden. Dafür müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

KOLLEKTIVER TATBESTAND Es muss um Regelungen 
für Gruppen von Arbeitnehmern gehen, die gesamte Belegschaft 
muss also nicht betroffen sein. In Abgrenzung zum Individual-
arbeitsrecht besteht aber grundsätzlich keine Mitbestimmung 
des Betriebsrats, wenn nur ein einzelner Mitarbeiter von einer 
Maßnahme des Arbeitgebers betroffen ist. Ob ein kollektiver 
Tatbestand vorliegt, bestimmt sich einerseits durch die Anzahl 
der betroffenen Arbeitnehmer und zusätzlich durch den betrieb-
lich-strukturellen Bezug der Maßnahme. So kann die Weisung 
an nur einen Arbeitnehmer, Mehrarbeit zu leisten, die Mit
bestimmung des Betriebsrats auslösen.

Die 2. Broschüre in unserer BR-Anwälte-Reihe, 
„Jetzt bestimmen wir mit! Die Rechte des 
Betriebsrats nach § 87 BetrVG“ informiert 
umfassend und mit vielen Beispielen über 
die einzelnen Mitbestimmungsrechte  
in sozialen Angelegenheiten.
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KEINE ZWINGENDEN TARIFLICHEN REGELUN-
GEN ODER GESETZE Interessenvertretung der Arbeit
nehmer findet historisch gewachsen auf zwei Ebenen statt, die 
nur zusammen Sinn machen:

•	 im Betrieb durch den Betriebsrat mit und für die 
Belegschaft und

•	 auf überbetrieblicher Ebene durch Gewerkschaften, 
insbesondere durch den Abschluss von Tarifverträgen.

Ziel der Trennung dieser beiden Ebenen ist, dass Betriebsrat und 
Gewerkschaft sich in ihren Aufgabenbereichen ergänzen und 
eventuell widersprüchliche Regelungen verhindert werden. 
Dabei arbeiten Betriebsrat und Gewerkschaften nach § 2 BetrVG 
zusammen. Der Betriebsrat wurde durch das Betriebsver
fassungsgesetz vom Staat erschaffen. Zugleich erkannte der 
Staat mit der Regelung in Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz die 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände in ihrer traditionellen 
Form an. Manche Aufgabenbereiche im Arbeitsleben sind daher 
den Gewerkschaften vorbehalten. Der Betriebsrat darf nicht 
„Ersatz-Gewerkschaft“ werden, was vor allem in § 77 Absatz 3 
BetrVG zum Ausdruck kommt. Zudem sind die Betriebsratsmit-
glieder als Arbeitnehmer regelmäßig von dem Schicksal ihres 
Betriebs abhängig und daher haben sie sowie der Betriebsrat 
eine schwache Verhandlungsposition gegenüber dem 
Arbeitgeber. Gewerkschaften können demgegenüber unabhän-
giger und stärker agieren.

§ 87 Abs. 1 BetrVG ordnet in seinem Eingangssatz daher an, 
dass eine Mitbestimmung des Betriebsrats nicht möglich ist, 
wenn zwingende abschließende tarifliche Regelungen bestehen. 
Gilt für den Betrieb kein Tarifvertrag müssen nach Ansicht der 
Rechtsprechung auch keine entsprechenden Regelungen einge-
halten werden. 
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Sofern Gesetze und Verordnungen etwas vorschreiben und dem 
zur Umsetzung verpflichteten Arbeitgeber kein eigener Hand-
lungsspielraum bleibt, ist ebenfalls eine Mitbestimmung des 
Betriebsrats nicht möglich. Er kann dann lediglich die Einhaltung 
der Gesetze gemäß § 80 Absatz 1 Nr. 1 BetrVG überwachen.

Nach § 87 Abs. 1 BetrVG muss der Arbeitgeber in den auf den 
folgenden Seiten dargestellten sozialen Angelegenheiten vor 
der Umsetzung von Maßnahmen die ausdrückliche Zustim-
mung des Betriebsrats einholen. Der Betriebsrat hat sogar ein 
Initiativrecht. Das bedeutet: Er kann damit die Regelung einer 
Angelegenheit anstoßen und den Arbeitgeber auch gegen 
dessen Willen zum Abschluss einer Betriebsvereinbarung 
zwingen. Das gilt ausnahmsweise nicht, wenn es um die 
Bereitstellung von finanziellen Mitteln geht. Hier behält der 
Arbeitgeber auch in sozialen Angelegenheiten die Hoheit.

Der Hauptzweck der Mitbestimmung des 
Betriebsrats in sozialen Angelegenheiten  
ist es, Arbeitnehmer vor dem starken 
Direktionsrecht des Arbeitgebers zu schützen 
und Willkür vorzubeugen.
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DIE MITBESTIMMUNG DES BETRIEBSRATS 
IN SOZIALEN ANGELEGENHEITEN

1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Ordnungs
verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb

Gegenstand dieses Mitbestimmungsrechts ist das betriebliche 
Zusammenleben und Zusammenwirken der Arbeitnehmer.

BEISPIELE  Torkontrollen, Rauch- und Alkoholverbote, Telefon- 
und Internetnutzung, einheitliche Arbeitskleidung, Betriebsord-
nung, Zeiterfassungsgeräte, Compliance- bzw. Ethik-Regeln.

2.Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich 
der Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die 

einzelnen Wochentage

Das Interesse der Arbeitnehmer an einer sinnvollen Arbeitszeit- 
und daher auch Freizeitgestaltung soll geschützt werden. Die 
Dauer der Arbeitszeit ist in der Regel in einem Tarifvertrag, sonst 
im Arbeitsvertrag geregelt. Der Betriebsrat gestaltet die konkrete 
Lage der täglich zu leistenden Arbeit mit.

BEISPIELE  Feste Arbeitszeit, Gleitzeit, Schichtarbeit, Rufb ereit
schaft, flexible Arbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit.

3. Vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der 
betriebsüblichen Arbeitszeit

Damit sind Überstunden und Kurzarbeit gemeint. Auf die Initia
tive des Betriebsrats hin kann Letztere angeordnet werden, um 
Massenentlassungen zu vermeiden. Die Mitbestimmung bei der 
Anordnung von Überstunden kann der Betriebsrat als Druckmittel 
verwenden, um in anderen Bereichen mit schwachen Beteiligungs
rechten gute Regelungen zu erreichen (z. B. Neueinstellungen zur 
Entlastung der Belegschaft).

BEISPIELE  Überstunden, Kurzarbeit.

4.  Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte

Der Betriebsrat kann beim Auszahlungszeitpunkt der Arbeitsent-
gelte sowie bei Einführung bzw. Änderung bargeldloser Zahlung 
und in diesem Zusammenhang bei Kontogebühren mitbestimmen.
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5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des 
Urlaubsplans sowie die Festsetzung der zeitlichen Lage 

des Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn zwischen 
dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern kein  
Einverständnis erzielt wird

Hier ist neben der kollektiven auch eine individuelle Regelung 
möglich. Anwendungsfälle sind auch Bildungsurlaub, Sonder
urlaub, Festlegung der Urlaubsperiode, Urlaubspläne, Urlaubs
vertretungsregelungen, Betriebsferien.

6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtun-
gen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leis- 

tung der Arbeitnehmer zu überwachen

Die Mitbestimmung greift bereits, wenn die technische Einrich-
tung zur Überwachung der Arbeitnehmer geeignet ist. Auf eine 
Absicht des Arbeitgebers, Arbeitnehmer zu überwachen, kommt 
es nicht an. Jedoch unterliegt nur die Kontrolle eines Arbeitneh-
mers durch eine technische Anlage und nicht die Kontrolle durch 
einen anderen Arbeitnehmer der Mitbestimmung.

BEISPIELE  für Mitbestimmung: Überwachungskameras, elektro
nische Eingangskontrollen, EDV-Systeme und Telefonanlagen.

BEISPIEL  für eine mitbestimmungsfreie Maßnahme: 
Überwachung durch manuell betätigte Stoppuhr.

7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz 

im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der Unfall
verhütungsvorschriften

Eine Mitbestimmung besteht nur, wenn die Arbeitsschutzvor-
schriften dem Arbeitgeber bei der betrieblichen Umsetzung einen 
Spielraum lassen. Maßgebliche Gesetze und Verordnungen sind 
Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstätten-
verordnung, Gefahrstoffverordnung und Bildschirmarbeits- 
verordnung.
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8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrich
tungen, deren Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unter- 

nehmen oder den Konzern beschränkt ist

Die Mitbestimmung beschränkt sich nur auf das „Wie“, aber nicht, 
„Ob“ eine Sozialeinrichtung eingeführt wird.

BEISPIELE  Betriebskindergarten, Kantine und Pensionskasse. 
Werden diese freiwillig vom Arbeitgeber eingerichtet oder betrieben, 
bestimmt der Betriebsrat über die Ausgestaltung mit.

9. Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den 
Arbeitnehmern mit Rücksicht auf das Bestehen eines 

Arbeitsverhältnisses vermietet werden, sowie die allgemeine 
Festlegung der Nutzungsbedingungen

Auch hier kann nur bezüglich des „Wie“ mitbestimmt werden.

BEISPIELE  Vergabe, Miete und Hausordnung bei Werkswohnungen.

10. Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere 
die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die 

Einführung und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden 
sowie deren Änderung

Die Arbeitnehmer sollen vor einer einseitig an den Interessen des 
Arbeitgebers orientierten oder willkürlichen Lohngestaltung 
geschützt werden. Es gilt die Angemessenheit und Durchsichtig-
keit des innerbetrieblichen Lohngefüges und die Wahrung der 
innerbetrieblichen Lohngerechtigkeit zu sichern. Mit Lohn sind 
alle Leistungen gemeint, die der Arbeitgeber als Gegenleistung 
für deren Arbeitsleistung gewährt. Auch hier kann nur über das 
„Wie“, aber nicht über die Gesamthöhe der Leistungen (Volumen 
oder „Topf“ genannt) mitbestimmt werden.

BEISPIELE  Bonus (auch im Zusammenhang mit Zielvereinbarun-
gen), außertarifliche Zulagen, Zuschläge für Nachtarbeitszeit und 
Gratifikationen, Aufstellung und Änderung von Entlohnungsgrund-
sätzen (auch Vergütungsgruppen für außertarifliche Angestellte).
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11. Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und ver-
gleichbarer leistungsbezogener Entgelte, einschließlich 

der Geldfaktoren

Diese Bestimmung ist eine Ergänzung zu Nr. 10. Im Gegensatz 
zur Vergütung der Arbeitszeit sind Akkordlohn und Prämienlohn 
die Vergütung nach der messbaren Arbeitsmenge: „Was hat der 
Arbeitnehmer heute tatsächlich geschafft und wie viel muss 
ihm dafür bezahlt werden?“. 

12.  Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen

Die Einführung des Ideenmanagements und die Organisation, 
Behandlung und Bewertung der Verbesserungsvorschläge der 
Arbeitnehmer unterliegen der Mitbestimmung des Betriebsrats.

13. Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; 
Gruppenarbeit im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, 

wenn im Rahmen des betrieblichen Arbeitsablaufs eine Gruppe 
von Arbeitnehmern eine ihr übertragene Gesamtaufgabe im 
Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt

Die Einführung und Gestaltung von betrieblicher Gruppenarbeit 
berührt in der Regel mehrere Felder des § 87 gleichzeitig (z. B. Ent-
gelt, Arbeitszeit, Urlaub, Leistungskontrolle). Um diesem Umstand 
gerecht zu werden und nicht jeden Konfliktpunkt einzeln rechtlich 
klären zu müssen, unterliegt die Einführung deshalb insgesamt 
der Mitbestimmung des Betriebsrats. Dadurch erleichtert sich das 
Finden von problemgerechten Lösungen bei der Einführung.

Ein Sachverhalt kann mehrere 
Mitbestimmungsrechte gleichzeitig 
betreffen.

14. Ausgestaltung von mobiler Arbeit, die mittels Informa-
tions- und Kommunikationstechnik erbracht wird.

Diese moderne Regelung gibt dem Betriebsrat zwar kein Initiativ-
recht auf Einführung von „Homeoffice“-Tagen oder echter mobiler 
Arbeit, doch hilft es in der Praxis sehr im Zusammenwirken mit 
den in den Nummern 1 und 6 enthaltenen Rechten. 
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BETEILIGUNG BEI 
BETRIEBSÄNDERUNGEN



56 Basiswissen für Betriebsräte

VIELE MENSCHEN besitzen eine hohe Sensibilität, wenn Ver-
änderungen anstehen. Man merkt, dass sich in nächster Zeit 
etwas im Betrieb tun wird. Arbeitgeber und leitende Angestell-
te bzw. Führungskräfte sind meist beschäftigter als sonst und 
äußern sich zu bestimmten Themen sehr vage und kurz. So wie 
beim Arbeitgeber steht auch für den Betriebsrat eine Zeit er-
höhter Aktivität an. Bei einer geplanten Betriebsänderung sind 
meist alle Arten der Beteiligungsrechte betroffen. 

Leider läuft ein solches Szenario in der Praxis häufig so ab, 
obwohl gemäß § 111 Satz 1 BetrVG der Arbeitgeber den Be-
triebsrat von sich aus über geplante Betriebsänderungen rech-
zeitig und umfassend zu unterrichten und seine Pläne mit ihm 
zu beraten hat. Rechtzeitig bedeutet in diesem Fall, während 
der Planung und nicht kurz vor oder gar erst bei der Umsetzung. 
Damit die beiden Beteiligungsrechte des Betriebsrats auf Infor-
mation und Beratung entstehen, müssen folgende Voraus
setzungen gegeben sein:

•	 Im Unternehmen müssen üblicherweise mehr als 
20 wahlberechtigte Arbeitnehmer beschäftigt sein. 

•	 Es muss sich um eine Betriebsänderung handeln, 
die wesentliche Nachteile für die Belegschaft oder 
erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge haben kann.

BEISPIEL  Der Betriebsrat weiß, dass die Arbeitsbedingungen in 
einer Abteilung des Betriebs aus Sicht der dort Beschäftigten schon 
länger unbefriedigend sind und obendrein die Abteilung wenig 
profitabel ist. Gleichzeitig berichten ihm Arbeitnehmer der Abteilung 
von Aktivitäten des Arbeitgebers und fragen beim Betriebsrat an, 
was dieser weiß. In der Betriebsratssitzung wird der Betriebsrat 
zu dem Ergebnis kommen, dass wohl Veränderungen anstehen und 
Informationen vom Arbeitgeber eingeholt werden sollen.
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WESENTLICHE NACHTEILE  Die Betriebsänderung an 
sich muss nicht etwas „Großes“ sein wie eine Betriebsschließung, 
sondern kann schon in einer Änderung der Arbeitsorganisation 
liegen. Zunächst ist daher jede Änderung auch eine Betriebs
änderung. Um Pflichten für den Arbeitgeber zu begründen, muss 
sie aber wesentliche Nachteile bringen oder erhebliche Teile der 
Belegschaft betreffen.

Letzteres beurteilt das Bundesarbeitsgericht grob nach 
der Tabelle für Massenentlassungen in § 17 Abs. 1 Satz 1 Kündi-
gungsschutzgesetz. Dabei ist darauf zu achten, dass auch 
Arbeitnehmer in anderen Betriebsabteilungen von den Ver
änderungen betroffen sein können.

Die Formulierung „wesentliche Nachteile zur Folge haben 
kann“ bedeutet, dass der Betriebsrat das Eintreten solcher Nach-
teile nicht beweisen muss, sondern die bloße Vermutung aus-
reichend ist. Was „wesentlich“ ist, hängt vom Blickwinkel und 
der Argumentation ab. In § 111 Satz 3 BetrVG hat der Gesetz-
geber in fünf Nummern beispielhaft aufgezählt, welche Formen 
der Betriebsänderung stets wesentliche Nachteile bringen.

Um die Beteiligung des Betriebsrats bei einer Betriebs-
änderung zu verhindern, verfährt der Arbeitgeber  
oft nach der so genannten Salamitaktik. Große 
Veränderungen versucht er in kleinen unscheinbaren 
Teilschritten durchzuführen („Wellenentlassungen“). 
Diese können dennoch im Rahmen des § 111 BetrVG 
als eine Maßnahme betrachtet werden, wenn ein 
zeitlicher und inhaltlicher Zusammenhang der 
Teilschritte vorliegt. Der Betriebsrat sollte hier 
aufmerksam sein und regelmäßig einen Vergleich 
zwischen aktueller und vorheriger Situation in  
den einzelnen Abteilungen ziehen.
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WESENTLICHE BETRIEBSÄNDERUNGEN

1.Einschränkung und Stilllegung des ganzen Betriebs oder 
von wesentlichen Betriebsteilen

Eine Einschränkung des Betriebs liegt z. B. vor, wenn der Arbeitgeber 
die Produktion des Betriebs durch die Stilllegung von Maschinen 
reduziert. Stilllegung meint eine vollständige Schließung des ge-
samten Betriebs. Welche Betriebsteile wesentlich sind, ist anhand 
der Arbeitnehmeranzahl durch die Tabelle in § 17 Abs. 1 Satz 1 
Kündigungsschutzgesetz zu beurteilen (quantitativ) oder auch 
qualitativ anhand der Bedeutung der Betriebsteile für den gesam-
ten Betrieb. Eine Kantine ist z. B. nicht als wesentlich anzusehen.

2.Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen 
Betriebsteilen

Damit ist die örtliche Verlagerung gemeint. Unter Umständen 
ist eine Entfernung von wenigen Kilometern schon als Verlegung 
anzusehen.

3. Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung 
von Betrieben

Beim Zusammenschluss werden zwei oder mehrere Betriebe zu 
einem Neuen zusammengefasst. Bei der Spaltung entstehen aus 
einem Betrieb zwei oder mehrere neue Betriebe.

4. Grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des 
Betriebszwecks oder der Betriebsanlagen

Die meisten Veränderungen im Betrieb werden unter diese 
Bestimmung fallen. Wichtig ist hier der Begriff „grundlegend“, 
ein unbestimmter Rechtsbegriff. Er muss ausgelegt werden auf 
den betrieblichen Einzelfall.

5.Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und 
Fertigungsverfahren

Eine Abgrenzung zu Nr. 4 ist oft schwierig. Beide Varianten werden 
häufig nebeneinander vorliegen.

Die 3. Broschüre in unserer BR-Anwälte-Reihe,  
„Betriebsänderungen erkennen und gestalten“  
informiert ausführlich mit Fällen aus der Praxis.
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UNTERRICHTUNG  Für den Betriebsrat ist es sehr schwie-
rig, solche schleichenden Veränderungen mitzubekommen. 

BEISPIEL  Nun steckt der Betriebsrat in dem oben beschriebenen 
Fall natürlich in einer Zwickmühle. Zum einen wurde er nicht infor-
miert und zum anderen kann er mangels Informationen nur schwer 
beurteilen, ob der Arbeitgeber dazu verpflichtet gewesen wäre. 

Auch aus diesem Grund ist es für den Betriebsrat unabdingbar, 
einen engen Kontakt zu den Beschäftigten zu halten und diese 
möglichst intensiv an der Arbeit des Betriebsrats, nämlich der 
Vertretung der Interessen der Beschäftigten, zu beteiligen.

Wird der Betriebsrat vom Arbeitgeber nicht unterrichtet, 
kann er die Informationen einfordern. Verweigert der Arbeitge-
ber die vollständige Unterrichtung des Betriebsrats, kann dieser 
im allgemeinen Beschlussverfahren seine Rechte durchsetzen. 
Gegebenenfalls ist der Erlass einer einstweiligen Verfügung 
möglich. Besteht ein Wirtschaftsausschuss (§ 106 BetrVG)  
können dort und notfalls in einem Einigungsstellenverfahren 
(§ 109 BetrVG) Informationen gesammelt werden.

BERATUNG ÜBER INTERESSENAUSGLEICH  Der 
Arbeitgeber darf eine Betriebsänderung nur durchführen, wenn 
er seine Planung zuvor mit dem Betriebsrat beraten hat. Diese 
Beratung hat in Form von Verhandlungen über einen Interessen-
ausgleich gemäß § 112 BetrVG zu erfolgen. Ein anzustrebender 
Interessenausgleich regelt ob, wann und wie die unternehme-
rische Maßnahme durchgeführt wird. Mit guter Argumentation 
versucht der Betriebsrat den Arbeitgeber zu überzeugen, eine 
Maßnahme in anderer Weise oder gar nicht durchzuführen, um 
die Arbeitnehmer zu schützen. Sachverständige (wirtschaftliche, 
technische und/oder juristische Berater) werden ihm dabei  
helfen können. 
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Gelingt eine Einigung mit dem Arbeitgeber nicht, kommt es oft 
zur Einsetzung der Einigungsstelle. Diese kann im Falle des 
Interessenausgleichs jedoch keine Einigung erzwingen. Kommt 
auch im Einigungsstellenverfahren kein Interessenausgleich zu 
Stande, hat sich der Arbeitgeber ernsthaft bemüht und kann 
seine Betriebsänderung nun durchführen.

Eine spezielle Schulung zum Thema sollte den Betriebsrats-
mitgliedern möglichst schon die notwendigen Kenntnisse 
zu diesem Bereich der wirtschaftlichen Angelegenheiten 
vermittelt haben.

BEISPIEL  Für das oben genannte Beispiel ergibt sich folgende 
Schlussfolgerung: Der Betriebsrat beschränkt sich nicht auf die 
Informationsgewinnung, sondern behauptet anhand seiner Kennt-
nisse mit guter Argumentation, dass eine Betriebsänderung in der 
Abteilung geplant wird und fordert den Arbeitgeber zu Interessen-
ausgleichs- und Sozialplanverhandlungen auf. Es kann danach zur 
Einsetzung der Einigungsstelle kommen, wenn innerbetriebliche 
Verhandlungen abgelehnt werden oder scheitern. Der Arbeitgeber 
wird die Einigungsstelle und vor allem den neutralen Einigungs
stellenvorsitzenden nicht mit ähnlich dürftigen Informationen 
versorgen können wie er es bisher gegenüber dem Betriebsrat tat.

Sollte die Betriebsänderung andere konkrete Beteiligungsrechte 
des Betriebsrats auslösen, wie z. B. Änderungen der Lage der 
Arbeitszeit, kann es auch in diesen Angelegenheiten zu einem 
Einigungsstellenverfahren kommen (vgl. § 87 Absatz 1 Nr. 2 
BetrVG). Auch über diesen Weg wird der Betriebsrat letztendlich 
mehr Informationen erhalten.

GEFAHR BEI NAMENSLISTEN  Der Interessenausgleich 
kann für gekündigte Arbeitnehmer eine nachteilige Seite haben. 
Gemäß § 1 Abs. 5 Kündigungsschutzgesetz können Betriebsrat 
und Arbeitgeber in einer Liste vereinbaren, welchen Arbeitneh-
mern gekündigt werden soll. Der Arbeitgeber kann durch eine 
so genannte Namensliste seine Erfolgsaussichten in möglichen 
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individualarbeitsrechtlichen Kündigungsschutzprozessen ver-
bessern, da ein betriebsbedingter Kündigungsgrund vermutet 
und die soziale Auswahl nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft 
wird. Grundsätzlich ist dem Betriebsrat von einer solchen Liste 
abzuraten. Der Arbeitgeber kann sie nicht erzwingen.

BEISPIEL  Der Vorteil für den Betriebsrat kann darin bestehen, dass 
der Arbeitgeber im genannten Beispiel an einem Interessenausgleich 
mit Namensliste der zu kündigenden Arbeitnehmer interessiert ist. 
Der Betriebsrat teilt dem Arbeitgeber daraufhin mit, dass er sich auf 
eine solche Vereinbarung niemals vor Abschluss eines Sozialplans 
einlassen wird, dessen Leistungen die von Kündigung bedrohten 
Arbeitnehmer zufrieden stellt.

SOZIALPLAN  Hat sich herausgestellt, dass der Arbeitgeber 
die Abteilung verkleinern will und Kündigungen drohen, sollte 
der Betriebsrat durch Gegenvorschläge versuchen, diese zu ver-
hindern. Auf jeden Fall sollte er die den Arbeitnehmern drohen-
den wirtschaftlichen Nachteile durch Abschluss eines (Transfer-) 
Sozialplans mildern, in dem hohe Abfindungen und/oder die 
Gründung einer bis zu zwölfmonatigen Transfergesellschaft mit 
Qualifizierungsmaßnahmen erzielt werden.

Wichtig ist, dass der Betriebsrat bei Vorliegen einer geplanten 
Betriebsänderung die Aufstellung eines Sozialplans erzwingen 
kann. Das folgt aus § 112 Absatz 4 BetrVG, der die verbindliche 
Entscheidung der Einigungsstelle regelt. Durch § 112 a BetrVG 
wird die Erzwingbarkeit des Sozialplans für wenige Ausnahme-
fälle eingeschränkt. Ein Sozialplan ist sogar noch dann möglich, 
wenn der Arbeitgeber die Betriebsänderung bereits durchgeführt 
hat und Arbeitnehmer als Folge daraus wirtschaftliche Nach-
teile erleiden.

Um einen guten Sozialplan zu erzielen, sollten 
Interessenausgleich und Sozialplan stets zusammen 
verhandelt und unterzeichnet werden.
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BETEILIGUNG
BEI PERSONELLEN 
EINZEL- 
MASSNAHMEN

VOM ARBEITGEBER GEPLANTE Einstellungen, Versetzungen, 
Ein- und Umgruppierungen sowie Kündigungen müssen unter 
Beteiligung des Betriebsrats durchgeführt werden. Da sich in 
diesem Bereich das Kollektiv- und das Individualarbeitsrecht 
stark überschneiden, entschied sich der Gesetzgeber dafür, 
schwächere Beteiligungsrechte als das Mitbestimmungsrecht 
zu konzipieren. Diese Rechte sind nach umfassender Information 
gemäß § 99 BetrVG das Zustimmungsverweigerungsrecht aus 
gesetzlich vorgegebenen Gründen und gemäß § 102 BetrVG das 
Widerspruchsrecht, dessen Ausübung andere Folgen hat als die 
Verhinderung einer Maßnahme des Arbeitgebers.

Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat gemäß § 99 Abs. 1 Satz 1 
BetrVG in Unternehmen mit mehr als 20 Arbeitnehmern vor 
jeder Einstellung, Versetzung, Ein- und Umgruppierung präzise 
und umfassend unterrichten. Wie umfassend diese Information 
sein muss, ist in den Sätzen 1 und 2 des § 99 Abs. 1 BetrVG nieder
gelegt und durch die Rechtsprechung konkretisiert. Der Arbeit-
geber muss z. B. bei einer Einstellung neben den Personaldaten 
seines Kandidaten auch die Bewerbungsunterlagen aller Bewer-
ber vorlegen. Die Unterlagen muss er von sich aus vorlegen, die 
Unterrichtung kann aber mündlich erfolgen.
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EINE EINSTELLUNG  ist nicht nur der Abschluss des 
Arbeitsvertrags, sondern auch die tatsächliche Eingliederung 
eines Arbeitnehmers in den Betrieb, also die Arbeitsaufnahme. 
Auch Leiharbeitnehmer werden eingegliedert, da sie dem Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers unterliegen. Eine Verlängerung 
eines befristeten Arbeitsvertrags ist ebenfalls eine Einstellung.

Fallen der Abschluss eines Arbeitsvertrags und die Einglie
derung zeitlich auseinander, löst die erste Maßnahme die 
Unterrichtungspflichten des Arbeitgebers aus.

EINE EINGRUPPIERUNG  ist die erstmalige Zuordnung 
eines Arbeitnehmers in eine Entgelt-, Lohn- oder Gehaltsgruppe. 
Diese Gruppen können aufgrund eines Tarifvertrags, einer 
Betriebsvereinbarung, einer betrieblichen Übung oder durch 
arbeitgebereigene Regelungen bestehen. Jede anschließende 
neue Zuordnung zu einer Gruppe ist eine Umgruppierung.

EINE VERSETZUNG  ist gemäß § 95 Abs. 3 Satz 1 BetrVG 
die Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs, die voraussichtlich 
die Dauer eines Monats überschreitet oder mit einer erheblichen 
Veränderung der Umstände verbunden ist, unter denen Arbeit 
zu leisten ist. Mit Arbeitsbereich sind sowohl der Ort wie auch 
die Art der Tätigkeit gemeint. Wird eine Dauer von einem Monat 
nicht überschritten, muss die Veränderung der Umstände er-
heblich sein, um eine Versetzung darzustellen. Bagatellfälle sind 
auszuklammern. Erheblich ist z. B. die kurzzeitige Versetzung in 
ein 160 km entferntes Werk oder der Wechsel von der Arbeit im 
Betrieb zu einem Heimarbeitsplatz („Telearbeit“), auch bei glei-
chem Inhalt der Tätigkeiten. Der Arbeitnehmer kann im Streitfall 
individualrechtlich gegen den Arbeitgeber vorgehen, wenn die 
Versetzung gegen den Inhalt des Arbeitsvertrages verstößt oder 
der Betriebsrat nicht ordnungsgemäß beteiligt wurde.
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Hat der Arbeitgeber umfassend Informationen erteilt, muss der 
Betriebsrat die Zustimmung gemäß § 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG 
innerhalb einer Woche schriftlich verweigern, wenn er dies be-
absichtigt. Reagiert er nicht oder hält er die Frist nicht ein, wird 
dies als Zustimmung gewertet. Hat der Arbeitgeber unzurei-
chende Informationen erteilt, läuft die Frist erst ab Erteilung der 
vollständigen Informationen. Erfolgt überhaupt keine Unter-
richtung, darf die Maßnahme vom Arbeitgeber nicht durch
geführt werden.

Das Arbeitsgericht könnte den Umfang einer Unterrichtung 
entgegen der Auffassung des Betriebsrats für ausreichend halten, 
so dass die Wochenfrist einzuhalten war.

Der Betriebsrat sollte im Fall von unzureichen-
den Informationen vorsichtig sein und besser 
innerhalb der Wochenfrist ergänzende Infor
mationen vom Arbeitgeber fordern und zugleich 
vorsorglich die Zustimmung zur beabsichtigten 
Maßnahme verweigern.

BEISPIEL FÜR FRISTBERECHNUNG  Die Wochenfrist ist wie folgt 
zu berechnen: Wurde der Betriebsrat z. B. am Freitag informiert, 
dann läuft die Frist am Freitag der nächsten Woche um 24 Uhr ab. 
Ist dieser Freitag ein Feiertag (z. B. Karfreitag) läuft die Frist am 
nächsten Werktag ab. Am Samstag oder Sonntag kann die Frist nicht 
enden, sondern immer erst am nächsten Werktag (z. B. Dienstag, 
da Ostermontag ein Feiertag ist). Sind die Betriebsratsmitglieder 
am Wochenende nicht im Betrieb und hat der Arbeitgeber ihnen in 
dieser Zeit Informationen übermittelt (z. B. ins Postfach legen oder 
per Fax/E-Mail senden lassen), muss er damit rechnen, dass sie diese 
erst am nächsten Werktag (z.B. Montag) zur Kenntnis nehmen 
und die Frist daher am Montag der nächsten Woche ebenfalls um 
24 Uhr endet.
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ZUSTIMMUNGSVERWEIGERUNGSGRÜNDE  Der 
Betriebsrat kann seine Zustimmung gemäß § 99 Abs. 2 BetrVG 
verweigern, wenn:

1.die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verord-
nung, eine Unfallverhütungsvorschrift oder gegen eine 

Bestimmung in einem Tarifvertrag oder in einer Betriebs
vereinbarung oder gegen eine gerichtliche Entscheidung oder 
eine behördliche Anordnung verstoßen würde

Hier beinhaltet die Betriebsratsarbeit die Rechtskontrolle des 
Arbeitgebers. Wichtig ist, dass die Betriebsratsmitglieder spezielle 
Schutzbestimmungen für ihren Betrieb kennen und deren Ein
haltung überwachen, wie z. B. Regelungen im Mutterschutzgesetz, 
AÜG und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz oder in 
eigenen Sozialplänen, die eventuell Wiedereinstellungszusagen 
für gekündigte Arbeitnehmer enthalten. Ein Gesetzesverstoß 
liegt bspw. vor, wenn die Überlassung eines Leih-AN nicht nur 
vorübergehend erfolgt.

2.die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 
verstoßen würde

Gemäß § 95 BetrVG muss der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat 
in bestimmten Fällen Auswahlrichtlinien für Personalentschei-
dungen vereinbaren. Wenn solche aufgestellt worden sind, dann 
ist deren Einhaltung zu beachten. Der Betriebsrat kann Auswahl-
richtlinien in Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten sogar 
durch sein Initiativrecht erzwingen, um aktiv mehr Einfluss auf 
die Personalpolitik des Betriebes nehmen zu können.

3.die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass 
infolge der personellen Maßnahme im Betrieb beschäftigte 

Arbeitnehmer gekündigt werden oder sonstige Nachteile 
erleiden, ohne dass dies aus betrieblichen oder persönlichen 
Gründen gerechtfertigt ist; als Nachteil gilt bei unbefristeter 
Einstellung auch die Nichtberücksichtigung eines gleich 
geeignet befristeten Beschäftigen

In der Praxis wird das Betriebsratsgremium auf diese Bestimmung 
oft zurückgreifen können. Sie stellt eine Art Generalklausel für 
eine Zustimmungsverweigerung dar. Eine Besorgnis bezüglich 
sonstiger Nachteile kann immer bestehen, insbesondere wenn 
Arbeitsplätze in Gefahr sind.
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Den Beschluss gemäß § 93 BetrVG sollte jeder Betriebs-
rat fassen, dem Arbeitgeber mitteilen und beides gut 
dokumentieren. Damit vergrößern sich seine Einfluss-
möglichkeiten auf die Personalpolitik.

4.der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnah-
me benachteiligt wird, ohne dass dies aus betrieblichen 

oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen 
gerechtfertigt ist

Auch auf diese Bestimmungen wird sich der Betriebsrat häufig 
stützen können, vor allem bei Versetzungen. Wenn der Betriebs-
rat Indizien oder sogar Belege für eine Benachteiligung nennen 
kann, dann muss der Arbeitgeber wie im Falle der Nr. 3 nachweisen, 
dass es rechtfertigende Gründe gibt.

5. eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb 
unterblieben ist

Hat der Betriebsrat gemäß § 93 BetrVG verlangt, dass eine Stelle 
intern ausgeschrieben wird, kann er bei einer beabsichtigten 
Einstellung die Zustimmung verweigern, wenn die zu besetzende 
Stelle nicht oder nicht korrekt innerbetrieblich ausgeschrieben 
wurde. 

6.die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass 
der für die personelle Maßnahme in Aussicht genommene 

Bewerber oder Arbeitnehmer den Betriebsfrieden durch gesetzes- 
widriges Verhalten oder durch grobe Verletzung der in § 75 
Abs. 1 BetrVG enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch 
rassistische oder fremdenfeindliche Betätigung, stören werde

Diese Voraussetzungen könnten z. B. bei der beabsichtigten Ein-
stellung eines Rechtsradikalen vorliegen.



Ist die Zustimmungsverweigerung einmal ausgesprochen, kann 
der Arbeitgeber beim Arbeitsgericht gemäß § 99 Abs. 4 BetrVG 
beantragen, diese ersetzen lassen. 

Bei verweigerter Zustimmung durch den Betriebsrat kann der 
Arbeitgeber gemäß § 100 BetrVG die Maßnahme gleichwohl 
durchführen, wenn eine besondere Eilbedürftigkeit vorliegt. 
Wird diese nur behauptet oder vorgeschoben, muss der Betriebs-
rat sofort bestreiten, dass die vom Arbeitgeber gewollte Einstel-
lung oder Versetzung eilbedürftig ist. Macht der Betriebsrat von 
dieser Möglichkeit Gebrauch, muss der Arbeitgeber innerhalb 
von 3 Tagen beim Arbeitsgericht ein Beschlussverfahren einlei-
ten, wenn er die Maßnahme trotzdem sofort durchführen will. 
Stellt der Arbeitgeber den Antrag nicht, muss der Betriebsrat 
seinerseits ein Beschlussverfahren zur Aufhebung der personel-
len Einzelmaßnahme einleiten, um zu seinem Recht zu kommen, 
vgl. § 101 BetrVG.

BEISPIEL  In einem Beschluss des Betriebsrats könnte formuliert 
werden: „(…) Zudem sind in der Abteilung neben Herrn Mustermann 
noch fünf weitere vergleichbare Arbeitnehmer beschäftigt, die 
ebenso versetzt werden könnten. Betriebliche oder in seiner Person 
liegende Gründe können wir nicht erkennen. Gegenüber den ande-
ren Mitarbeitern wird er daher benachteiligt. Außerdem (…). Daher 
verweigert der Betriebsrat die Zustimmung zur Versetzung von 
Herrn Mustermann.“

Der Betriebsrat sollte immer versuchen, sich 
mindestens auf zwei der Verweigerungsgründe 
zu stützen. Der Betriebsrat muss den tatsäch
lichen Sachverhalt beschreiben und konkret 
sagen, welche Nachteile entstehen können bzw. 
welche Fehler der Arbeitgeber gemacht hat.E
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KÜNDIGUNG
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DER BETRIEBSRAT ist vor jeder Kündigung anzuhören. Der 
Arbeitgeber muss den Betriebsrat gemäß § 102 Abs. 1 Satz 1 
BetrVG vor jeder ordentlichen (fristgemäßen), außerordentlichen 
(fristlosen) und Änderungskündigung unterrichten sowie ihm 
die Kündigungsgründe mitteilen. Ist die Unterrichtung nicht 
erfolgt oder unzureichend, so ist die Kündigung unwirksam.

AUSSERORDENTLICHE KÜNDIGUNG  Hat der Be-
triebsrat Bedenken gegen eine außerordentliche Kündigung, so 
soll er diese unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von drei 
Tagen, gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich mitteilen.

ORDENTLICHE KÜNDIGUNG  Einer ordentlichen Kün-
digung kann der Betriebsrat aus den in § 102 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 
BetrVG genannten Gründen innerhalb einer Woche schriftlich 
widersprechen. Der Widerspruch des Betriebsrats hindert den 
Arbeitgeber nicht, die Kündigung trotzdem auszusprechen. 
Gemäß § 102 Abs. 5 BetrVG erlangt der betroffene Arbeitnehmer 
jedoch einen Weiterbeschäftigungsanspruch für die Dauer des 
Kündigungsschutzverfahrens. Der Arbeitnehmer kann die 
Kündigungsschutzklage jedoch nur erheben, wenn das Kün
digungsschutzgesetz für ihn zur Anwendung gelangt. Sollte dies 
nicht der Fall sein, hat der Arbeitnehmer vergleichsweise geringe 
Chancen. Der Betriebsrat im Kleinbetrieb kann dem Arbeit
nehmer dann nur in Fällen willkürlichen Arbeitgeberverhaltens 
durch Weitergabe seiner Kenntnisse über die betrieblichen 
Verhältnisse helfen.
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WIDERSPRUCHSGRÜNDE  Die im Falle der ordentlichen 
Kündigung möglichen Widerspruchsgründe sind: 

1.der Arbeitgeber hat bei der Auswahl des zu kündigenden 
Arbeitnehmers soziale Gesichtspunkte nicht oder nicht 

ausreichend berücksichtigt

Im Falle einer betriebsbedingten Kündigung muss gemäß 
§ 1 Abs. 3 Satz 1 KSchG eine Sozialauswahl durchgeführt werden. 
Nur ein aus sozialen Gesichtspunkten weniger schutzwürdiger 
Arbeitnehmer soll gekündigt werden. Der Betriebsrat sollte daher 
im Betrieb nach vergleichbaren bzw. ihrer Qualifikation nach 
austauschbaren Arbeitnehmern, die weniger schutzwürdig sind, 
suchen. Deren Namen muss er zwar nicht nennen, sie jedoch 
konkretisierbar beschreiben.

2.die Kündigung verstößt gegen eine Richtlinie nach 
§ 95 BetrVG

Auswahlrichtlinien gemäß § 95 BetrVG unterliegen der Mit
bestimmung des Betriebsrats. In Betrieben mit mehr als 500 AN 
kann der Betriebsrat die Aufstellung von Auswahlrichtlinie gegen 
den Willen des Arbeitgebers über die Einigungsstelle durchsetzen. 
Hierdurch kann insbesondere Einfluss auf die vorzunehmende 
Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen genommen 
werden. Bestehen Auswahlrichtlinien, dann kann der Betriebsrat 
bei Verstoß hiergegen Widerspruch gegen die Kündigung einlegen.

Hat der Betriebsrat den Eindruck, dass der 
Arbeitgeber ihn nicht umfassend informiert 
hat, sollte er dennoch ordnungsgemäß  
einen Widerspruch verfassen. Der Betriebs- 
rat sollte dem Arbeitgeber nicht mitteilen,  
dass er falsch oder zu wenig informiert wurde. 
Der Arbeitgeber könnte dann den Betriebsrat 
erneut und richtig anhören, um eine neue 
Kündigung nachzuschieben.
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3.der zu kündigende Arbeitnehmer kann an einem anderen 
Arbeitsplatz im selben Betrieb oder in einem anderen 

Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt werden

Dieser Widerspruchsgrund ist vor allem auf betriebsbedingte 
Kündigungen anwendbar. Kann der Betriebsrat mit seinen durch 
die Betriebsratsarbeit erlangten Kenntnissen (z. B. Stellenaus
schreibung, Personalplanung) hier einen anderen freien oder frei 
werdenden Arbeitsplatz nachweisen, sollte er mit Hinweis darauf 
einen Widerspruch formulieren.

4.die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers ist nach 
zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen 

möglich

Auch dieser Widerspruchsgrund ist vor allem auf betriebsbedingte 
Kündigungen anwendbar. Er kann aber auch bei krankheits
bedingten greifen, wenn ein Arbeitnehmer nach Qualifizierung 
auf einem anderen Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden kann.

5. eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers ist unter 
geänderten Vertragsbedingungen möglich und der 

Arbeitnehmer hat sein Einverständnis hiermit erklärt

Kündigungen unterliegen dem so genannten „Ultima-Ratio-Prinzip“. 
D. h., eine Kündigung ist als letztes Mittel nur zulässig, wenn 
keine andere Möglichkeit zur Erreichung des Ziels existiert. Kann 
der Arbeitnehmer zu anderen, auch schlechteren, Bedingungen 
weiterbeschäftigt werden, muss der Arbeitgeber an Stelle einer 
Beendigungskündigung als milderes Mittel eine Änderungs
kündigung aussprechen.

Falls der Arbeitgeber bei einer betriebsbedingten 
Kündigung für die Sozialauswahl ein so genanntes 
Punkteschema (für Betriebszugehörigkeit, Lebens- 
alter, Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung) 
im Rahmen der Anhörung mitteilt, ist diese vor  
der Verwendung mitbestimmungspflichtig!  
Der Betriebsrat kann so Einfluss auf die Kündi- 
gungsabsichten des Arbeitgebers nehmen.



BESCHWERDE-
RECHT DER 
ARBEITNEHMER



DIE BERATUNG und Unterstützung von einzelnen Kolleginnen 
und Kollegen zählt in der betrieblichen Praxis zu den häufigsten 
und verantwortungsvollsten Aufgaben von Mitgliedern des 
Betriebsrats. Diese wird häufig vom Vorsitzenden oder einem 
freigestellten BR-Mitglied in persönlichen Beratungsgesprächen 
geleistet.

Um anstelle oder im Anschluss an den weit verbreiteten, 
jedoch betriebsverfassungsrechtlich nicht geschützten, „kleinen 
Dienstweg“ (z. B. in Gesprächen mit Vorgesetzten) etwas für 
Arbeitnehmer erreichen zu können, muss der Betriebsrat das in 
§§ 84 und 85 BetrVG geregelte Beschwerdeverfahren einhalten. 
Der Betriebsrat ist eine von mehreren Beschwerdestellen und 
ist verpflichtet, Beschwerden von Arbeitnehmern entgegen
zunehmen. Das umfasst sowohl ungleiche Behandlungen  
durch den Arbeitgeber als auch Beeinträchtigungen aller Art 
durch Vorgesetzte und andere Arbeitnehmer des Betriebs. Die 
Beschwerde kann sich auf rechtliche oder tatsächliche Sachver-
halte beziehen und kann auch mündlich erfolgen. Gegenstand 
der Beschwerde kann auch ein Rechtsanspruch sein, den der 
Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen 
möchte. Allerdings ist dann die Anrufung einer Einigungsstelle 
nicht möglich (§ 85 Abs. 2 S. 2 BetrVG)

Das angesprochene BR-Mitglied sollte die 
mitgeteilten Fakten notieren, ggf. ordnen und 
zusammenfassen, um den vollständigen 
Sachverhalt – möglichst nach Freigabe durch 
den Arbeitnehmer – im Betriebsrat zum 
Tagesordnungspunkt „Beschwerde wegen … 
(Thema)“ vorstellen zu können.
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Häufige Anlässe für BESCHWERDEN sind: 

•	 Mängel beim Arbeits- und Gesundheitsschutz

•	 Mobbing-Vorfälle bzw. schikanöses Verhalten

•	 respektloses Verhalten von Vorgesetzten oder Arbeitskollegen

•	 unsachgemäße Kritik oder Kontrolle durch Vorgesetzte

•	 nicht ausreichende Information über Aufgaben und Ziele

•	 dauerhafte Arbeitsüberlastung

•	 ungleicher Einsatz als „Springer“/Vertretung im Vergleich  
zu Arbeitskollegen

•	 unberechtigte Versetzungen und Abmahnungen

•	 ungerechte Kürzung von Bonuszahlungen

VERFAHREN  Über die Frage, ob der Betriebsrat die Be-
schwerde für berechtigt hält, ist durch Beschluss zu entscheiden. 
Sofern der Betriebsrat die Ansicht des Arbeitnehmers – zumin-
dest in wesentlichen Punkten – teilt, muss er seinen Beschluss 
dem Arbeitgeber mitteilen und darauf hinwirken, dass eine 
zufriedenstellende Lösung für möglichst alle Beteiligten gefun-
den wird. Gelingt dies nicht, kann der Betriebsrat zugunsten des 
sich beschwerenden Arbeitnehmers gemäß § 85 Abs. 2 BetrVG 
die Einigungsstelle anrufen. Diese entscheidet verbindlich, es 
sei denn der Beschwerdegegenstand ist ein Rechtsanspruch des 
Arbeitnehmers. In diesem Fall kann der Betriebsrat nicht mehr 
kollektivrechtlich helfen. Sofern der Arbeitnehmer seinen Rechts-
anspruch durchsetzen möchte, muss er unter Beachtung von 
Ausschlussfristen selbst Klage erheben.

CHANCEN  Unabhängig davon, ob sich Arbeitnehmer aktiv 
beim Betriebsrat beschweren, kann der Betriebsrat seinerseits 
Unzufriedenheiten einzelner bzw. mehrerer Arbeitnehmer zum 
Anlass nehmen, sich um Problemfelder zu kümmern. Betriebsräte 
sollten Arbeitnehmer über das Beschwerdeverfahren informie-
ren und im Einzelfall ungerecht behandelte Arbeitnehmer sogar 
animieren, sich ganz offiziell mit einer Beschwerde an den Be-
triebsrat zu wenden. Damit sind beim Arbeitgeber heikle Themen 



nachdrücklicher platzierbar als bei rein informellen Gesprächen 
im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit zum Wohl 
der Arbeitnehmer und des Betriebs (§ 2 Abs. 1 BetrVG). Denn bei 
Beschwerden kann der Betriebsrat als Interessenvertretung der 
Belegschaft rechtlich stärker gegenüber dem Arbeitgeber auf-
treten. In jedem Fall können mit dem Arbeitgeber Verhandlungen 
geführt werden, und zwar auch dann, wenn keine speziellen 
Beteiligungsrechte für den Betriebsrat bestehen. Hierzu eignet 
sich vor allem das monatlich zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat zuführende Gespräch (§ 74 Abs. 1 BetrVG).

ERGEBNIS  Selbstverständlich muss am Ende eines Be
schwerdeverfahrens der Arbeitnehmer über das Ergebnis 
informiert werden. Grundsätzlich hat der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer über die Behandlung der Beschwerde zu beschei-
den und soweit er die Beschwerde für berechtigt erachtet, ihr 
abzuhelfen. In der betrieblichen Praxis empfiehlt es sich, dass 
das BR-Mitglied, welches die Beschwerde entgegengenommen 
hat, den Kollegen bzw. die Kollegin über die Entscheidung 
informiert. So kann verständlich erläutert werden, wie das  
– gegebenenfalls auch unerfreuliche – Ergebnis zustande 
gekommen ist und die hoffentlich erfolgreiche Arbeit des 
Betriebsrats gut kommuniziert werden.

Zum Erlernen und Üben von guten Beratungsge-
sprächen und für das erfolgreiche Verhandeln 
empfehlen sich spezielle Seminare für BR-Mit-
glieder. Als ersten Einstieg und zur Ergänzung 
eignen sich auch entsprechende Fachbücher.
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LINKS UND 
LITERATURTIPPS

LINKS

Der stets AKTUELLE TEXT DES BETRIEBSVERFASSUNGS
GESETZES, auch als pdf-Datei, ist im Internet zu finden unter: 
http://www.gesetze-im-internet.de

Button: Gesetze/Verordnungen
Buchstabe B auswählen
Blättern zu BetrVG

Hervorragende und kostenfreie INFORMATIONEN ZUM 
BETRIEBSVERFASSUNGSRECHT, insbesondere zu allem rund 
um BETRIEBSVEREINBARUNGEN, sind gut auf der Webseite 
der Hans-Böckler-Stiftung zu finden:
www.boeckler.de

Rubrik Mitbestimmung bei Betriebs-/Personalrat

GEWERKSCHAFTEN (BUNDESEBENE)
Deutscher Gewerkschaftsbund, www.dgb.de
Industriegewerkschaft Metall, www.igmetall.de
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, www.verdi.de
Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie, www.igbce.de
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, www.igbau.de
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, www.evg-online.org
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, www.ngg.net
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, www.gew.de
Gewerkschaft der Polizei GdP, www.gdp.de
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LITERATURTIPPS

GRUNDAUSSTATTUNG FÜR JEDES EINZELNE 
BETRIEBSRATSMITGLIED
Betriebsverfassungsgesetz: Basiskommentar mit Wahlordnung  

(Autoren: Klebe, Ratayczak, Heilmann, Spoo)
Arbeits- und Sozialordnung: Gesetzestexte, Einleitungen, 

Anwendungshilfen (Autor: Kittner)
Rechte und Pflichten als Betriebsratsmitglied  

(Autorinnen: Steiner, Kolovos, Mittländer, Kunz, Fischer)

VORSCHLÄGE FÜR DIE AUSSTATTUNG DER 
„BETRIEBSRATSBIBLIOTHEK“
Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung: Kommentar 

für die Praxis (Herausgeber: Däubler, Klebe, Wedde)
Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung: Handkommentar 

(Autoren: Fitting, Engels, Schmidt, Trebinger, Linsenmaier, Schelz)
Betriebsratspraxis von A–Z, Das Lexikon für die betriebliche 

Interessenvertretung (Autor: Schoof)
Tipps für neu- und wiedergewählte Betriebsratsmitglieder 

(Autoren: Helms, Rehbock)
Betriebsvereinbarungen, Inhalt – Abschluss – Durchsetzung 

(Autorinnen: Bell, Bauer)
Betriebsratswissen online: Bund-Verlag
Arbeitsrecht: Kompaktkommentar zum Individualarbeitsrecht mit 

kollektivrechtlichen Bezügen (Herausgeber: Wedde)
Arbeitsrecht: Handbuch für die Praxis (Herausgeber: Deinert, 

Heuschmid, Zwanziger)
Arbeits- und Sozialrecht Kompakt (Autoren: Kittner, Deinert)

BASISKOMMENTARE gibt es zu nahezu jedem arbeitsrech
tlichen Gesetz. Welche Kommentare notwendig sind, hängt von  
der konkreten betrieblichen Situation ab. Hier eine Auswahl:
Arbeitszeitgesetz: Basiskommentar (Autorinnen: Fischer, 

Mittländer, Steiner)
Kündigungsschutzgesetz: Basiskommentar  

(Autorinnen: Altmann, Schneppendahl)
Teilzeit- und Befristungsgesetz: Basiskommentar zum KSchG mit 

Nebengesetzen (Autoren: Holwe, Kossens, Pielenz, Räder)

ZEITSCHRIFTEN
Arbeitsrecht im Betrieb, Monatszeitschrift für Betriebsrats

mitglieder, Bund-Verlag
Gute Arbeit, Zeitschrift für Arbeitsschutz und Arbeitszeit

gestaltung, Bund-Verlag
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UNSERE WEITEREN HILFEN FÜR BETRIEBSRÄTE

BR-ANWÄLTE REIHE  Inzwischen haben wir eine Reihe von 
lesenswerten Broschüren für Betriebsräte entwickelt, welche 
wir gern allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung stellen. 

Zum Download als pdf-Datei bzw. als online Flip-Buch stehen 
die Broschüren unter www.br-anwaelte.de/service/broschueren.
html bereit.

Gerne senden wir auch die gedruckten Broschüren auf Wunsch 
zu. Es genügt eine Nachricht an eine Kanzlei unseres Anwalts-
Netzwerkes für Betriebsräte. 

BROSCHÜRE 2: SOZIALE ANGELE-
GENHEITEN  Unsere zweite Netzwerk-
Broschüre „Jetzt bestimmen wir mit! Die 
Rechte des Betriebsrats nach § 87 BetrVG“ 
hilft Mitgliedern des Betriebsrates gegliedert 
für die einzelnen Themen schnell einen guten 

Überblick über die sozialen Angelegenheiten gemäß § 87 BetrVG 
zu verschaffen. Das Basiswissen zu diesen in der Praxis bedeu-
tendsten Mitbestimmungsrechten wird verständlich erklärt  
und mit vielen Beispielen und Praxisfällen dargestellt. Außer- 
dem wird erläutert, wie ein Mitbestimmungsrecht durch den 
Betriebsrat durchgesetzt werden kann und wie der Weg in die 
Einigungsstelle ist.



BROSCHÜRE 3: BETRIEBSÄNDE
RUNGEN  Die dritte Broschüre unseres 
BR-Anwälte-Netzwerkes „Betriebsänderun-
gen erkennen + gestalten! Die Rechte des 
Betriebsrats in wirtschaflichen Angelegen-
heiten“ erläutert die Beteiligungsrechte des 

Betriebsrats bei Betriebsänderungen. Nach ein wenig Theorie 
geht es vor allem um die Praxis: vom Wirtschaftsausschuss über 
das Erkennen von geplanten Betriebsänderungen bis zu vielen 
echten Beispielsfällen, um dem Betriebsrat für die eigenen 
Situationen Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen.

BROSCHÜRE 4: ARBEIT 4.0  Die vierte 
Broschüre unseres Netzwerkes „Arbeit 4.0 
Neue Herausforderungen und Handlungs-
möglichkeiten für Betriebsräte“ ermöglicht 
Mitgliedern des Betriebsrats, sich in kurzer 
Zeit einen Überblick darüber zu verschaffen, 

welche Veränderungen sich in Betrieben für Arbeitnehmer und 
Betriebsräte durch Arbeit 4.0 ergeben. Das grundlegende Wissen 
wird kompakt präsentiert, um bei der großen Anzahl an Unter
themen einen Gesamtüberblick zu ermöglichen. Der Fokus liegt 
jeweils auf den Handlungsoptionen des Betriebsrates, ins
besondere seinen Mitbestimmungsrechten.
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Hamburg

Hannover

Berlin

Essen

Köln

Oberursel

Darmstadt

Regensburg

München

Stuttgart

Heilbronn

Leipzig

BERLIN
Kanzlei Dreißiger – für  
Arbeitnehmer und Betriebsräte
Telefon: 030-225 05 40
www.dreissiger.de

DARMSTADT
Fachanwälte für Arbeitsrecht 
Mansholt & Lodzik,  
Klimaschewski, Raane, Cornelius
Telefon: 06151-262 64
www.mansholt-lodzik.de

ESSEN
Fachkanzlei für Arbeitsrecht 
CNH-Anwälte
Telefon: 0201-749 48 40
www.cnh-anwälte.de

ESSEN-MITTE
BR-Fachanwalt Ralf Heidemann
Telefon: 0201-19 69 91 56
www.BR-Fachanwalt.de

HAMBURG
Arbeitsrechtskanzlei Hamburg
Telefon: 040-35 53 71-0
www.arbeitsrechtskanzlei-hh.de

HANNOVER
Rechtsanwälte Thannheiser und Koll
Telefon: 0511-99 04 90
www.thannheiser.de

HEILBRONN
Fachkanzlei für Arbeitsrecht – 
Rechtsanwältin Sonja Städele
Telefon: 07131-89 97 70
www.kanzlei-staedele.de

KÖLN
Rechtsanwälte Decruppe & Kollegen
Telefon: 0221-569 61 60
www.ra-decruppe.de

LEIPZIG
Rechtsanwaltskanzlei Igor Münter
Telefon: 0341-213 01 43
www.rechtsanwalt-muenter.de

MÜNCHEN-MITTE
Anwaltskanzlei Bauer
Telefon: 089-381 64 00-10
www.arbeitsrecht-bauer.de

MÜNCHEN-SCHWABING
Anwaltskanzlei  
Hohmann & Dankowski
Telefon: 089-39 00 45
www.hohmann-dankowski.de

OBERURSEL
Rechtsanwalt Rainer Zulauf
Telefon: 06171-62 79 18
www.ra-zulauf.de

REGENSBURG
Rechtsanwälte Dr. Rockinger, 
Riechers, Schloder
Telefon: 0941-788 69-0
www.ra-partner-br.de

STUTTGART
Fachkanzlei für Arbeitsrecht – 
Rechtsanwalt Alexander Roth
Telefon: 0711-69 94 42 93
www.roth-recht.com



ALLER ANFANG 
IST GAR NICHT SO SCHWER!
In diesem Ratgeber finden Betriebsräte und alle an Betriebsratsarbeit 
Interessierte wertvolle Hilfen für ihre erfolgreiche tägliche Arbeit. 
Unser Tipp: Nutzen Sie ihn rege und regelmäßig!

Haben Sie Fragen und Wünsche? Dann wenden Sie sich bitte an uns. 
Wir BR-Anwälte, das Netzwerk für Arbeitnehmerrechte, stehen Ihnen 
an 14 Standorten im gesamten Bundesgebiet mit über 40 kompetenten 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!
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